
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 10 Stmk. BauG Kinderspielplätze
 Stmk. BauG - Steiermärkisches Baugesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.07.2024

(1) Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen sowie bei Zu- oder Umbaumaßnahmen, durch

welche ein Gebäude mit mehr als drei Wohnungen gescha4en wird, ist auf dem Bauplatz ein Kinderspielplatz

vorzusehen. Diesem Erfordernis kann auch durch die Anlage von Gemeinschaftsspielplätzen Rechnung getragen

werden.

(2) Der Kinderspielplatz hat ein Ausmaß von mindestens 5 m² je Wohnung aufzuweisen. Die Fläche von 150 m² darf

nicht unterschritten werden.

(3) Dem Bauherrn kann gestattet werden, den Kinderspielplatz in unmittelbarer Nähe des Baugrundstückes

herzustellen, wenn ein geeignetes Grundstück zur Verfügung steht und seine Benutzung zu diesem Zweck gesichert

ist.

(4) Kann der Bauherr den Kinderspielplatz nicht auf seinem Grundstück oder auf einem geeigneten Grundstück in

unmittelbarer Nähe herstellen, so kann er seine Verp>ichtung nach Abs. 1 auch dadurch erfüllen, daß er sich der

Gemeinde gegenüber verp>ichtet, die Kosten für die Anlage und Erhaltung eines Kinderspielplatzes in angemessener

Höhe zu tragen. Dies gilt nur, wenn die Gemeinde den Kinderspielplatz anstelle des Bauherrn so nahe vom

Baugrundstück hergestellt hat, herstellt oder herstellen wird, daß er über einen ca. 500 m langen Zugang gefahrlos zu

Fuß erreicht werden kann.

(5) Die Verp>ichtung gemäß Abs. 1 bis 4 entfällt, wenn es sich um Gebäude handelt, für die nach ihrem

Verwendungszweck oder ihrem Standort ein Bedarf hiefür nicht in Frage kommt.

In Kraft seit 01.09.1995 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 10 Stmk. BauG Kinderspielplätze
	Stmk. BauG - Steiermärkisches Baugesetz


